
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Regierungsratsbeschluss vom 16. Oktober 2012   

 

P085056 Anzug Brigitte Hollinger und Konsorten betreffend Lohngleichheit zwischen 
Mann und Frau 
 

 
 

 
 
://: 1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Schreibensentwurf 

an den Grossen Rat. 

2. Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat, den Anzug Brigit-
te Hollinger und Konsorten stehen zu lassen. 

 

 

Begründung 

Die im Bericht gemachten Ausführungen zeigen:  

Für das Einrichten einer Basler Gleichstellungs-Behörde mit erweiter-
ten Kompetenzen besteht auf kantonaler Ebene weiterhin kein Hand-
lungsbedarf, da das Anliegen nun möglicherweise auf Bundesebene 
wieder aufgenommen wird.  

Bei der Analyse der Lohngleichheit in der öffentlichen Verwaltung Ba-
sel-Stadt wird gemäss Regierungsratsbeschluss 12/27/22 vom 
11. September 2012 die Untersuchung in vier Jahren vom Statistischen 
Amt/PD in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Personaldienst/FD wei-
ter verfeinert. 

Im Rahmen dieses Anzugs besteht hingegen im Bereich der Einhaltung 
der Lohngleichheit im öffentlichen Beschaffungswesen weiterer Hand-
lungsbedarf. Damit die gesetzlich verankerte Gewährleistung der 
Lohngleichheit von Frauen und Männern im basel-städtischen öffentli-
chen Beschaffungswesen umgesetzt werden kann, braucht es genaue-
re Abklärungen über die Vorgehensmöglichkeiten und die notwendigen 
Ressourcen. Im jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht möglich zu ent-
scheiden, ob die Konzeption und Durchführung eines Pilotprojekts in 
Basel-Stadt – z.B. analog demjenigen des Kantons Bern – sinnvoll ist.  
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Die Evaluationsergebnisse des Kantons Bern sind deshalb abzuwar-
ten. Anschliessend wird die Abteilung Gleichstellung von Frauen und 
Männern/PD gemeinsam mit Submissionen/BVD und dem Einigung-
samt/WSU Vorgehensmöglichkeiten eruieren und Entscheidgrundlagen 
erarbeiten, welchen Weg der Kanton Basel-Stadt einschlagen könnte. 

 
 

                                                                                      
 


